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Genehmigung zur Errichtung und zum Betreiben von 2 Windenergieanlagen (WEA) 

in der Gemarkung Desloch 

Aufgrund der §§ 4, 6, 10 und 19 Abs. 3 des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (BlmSchG), § 1 Abs. 1 und 
Ziffer 1.1.1 der Anlage zu § 1 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immis-

sionsschutzes (lmSchZuVO) i. V. m. §§ 1 und 2 Abs. 1 Ziffer 1 c) der Vierten Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-

SchV), nebst Ziffer 1.6.2 Spalte c des Anhangs 1 hierzu, ferner §§ 1 bis 21a der Neunten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungs-verfahren - 

9. BlmSchV) und §§ 1 bis 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) nebst Ziffer 1.6.2, 

Spalte 2 der Anlage 1, der Anlage 2 und der Anlage 3 hierzu ergeht nach Maßgabe der beigefügten Unter-

lagen folgender Genehmigungsbescheid. 

A. Der wird die Genehmigung zur Errichtung und zum Betreiben von zwei 

Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Vestas V 162 (169 m Nabenhöhe, 162 m Rotordurchmesser, 

250 m Gesamthöhe) in der Gemarkung Desloch, 

- Flur 17, Flurstücke 64, 65 und 66 (WEA 1), UTM-32-Koordinate 399.790— 5.508.988 

- Flur 17, Flurstück 84 (WEA 2), UTM-32-Koordinate 399.440— 5.508.649 

vorbehaltlich der Rechte Dritter erteilt. 

B. Der Bescheid ergeht gemäß den beigefügten, der Entscheidung zugrunde gelegenen Antragsunterla-

gen. 

C. Zur Sicherung der Genehmigungsvoraussetzungen wird der Bescheid mit nachstehenden Nebenbe-

stimmungen erteilt. 

Nebenbestimmungen gemäß § 12 Abs. 1 BlmSchG: 

1. Immissionsschutz 

Nebenbestimmungen Lärm 
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1.1 Für die nachstehend genannten, im Einwirkungsbereich der o. g. Windenergieanlagen (WEA) ge-

legenen maßgeblichen Immissionsorte gelten nach Prüfung der Flächennutzungs- und Bebau-

ungspläne entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit als Gesamtbelastung folgende Schallimmissi-
onsrichtwerte: 

Immissionsorte IRW tags IRW nachts 
1001 Bärweiler, Hauptstraße 61 60 dB(A) 45 dB(A) 
1002 Bärweiler, Langensteinblick 1 55 dB(A) 40 dB(A) 
1003 Lauschied, Deslocher Str. 48 55 dB(A) 40 dB(A) 
1004 Desloch, 0berwiesenstr. 23 55 dB(A) 40 dB(A) 
1005 Jeckenbach, Deslocher Str. 16 55 dB(A) 40 dB(A) 
1006 Hundsbach, Lochmühle 60 dB(A) 45 dB(A) 
1007 Hundsbach, Hauptstraße 1 55 dB(A) 40 dB(A) 
1008 Lauschied, Auf der Grundwies 16 50 dB(A) 37 dB(A) 
1009 Desloch, Eitzenbachhof 60 dB(A) 45 dB(A) 
1010 Desloch, Jagdhütte 60 dB(A) 45 dB(A) 

Mess- und Beurteilungsgrundlage ist die Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

lmmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm -TA Lärm 98). In Zusam-

menhang mit 10 08 und 10 09 (nachts) wird insbesondere auf die Ziffern 3.2.1 Absatz 3 und 6.7 
der TA Lärm hingewiesen. 

1.2 Beide Anlagen müssen tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) den in nachstehender Tabelle unter 

„Le,max,0ktav" genannten Schallleistungspegel einhalten. Dies gilt für beide Anlagen tagsüber im  

Normalbetrieb im Mode 0 bei einer Nennleistung von 5,6 MW inklusive eines Toleranzbereiches 

im Sinne der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % ent-
sprechend der Formel: 

Le, max, Oktav = LW, Oktav + 1,28 x \/op2 + GR2 
Hinweis: Berücksichtigte Unsicherheiten und obere Vertrauensbe-

VOfl tt. = 1,28 Oges lt. im Tenor aufgeführter reichsgrenze 
Schallimmissionsprognose 

WEA Le,ma,,Oktav 

[dB(A)] 
LW,OI(tav 

[dB(A)] 

1 

GR 

[dB(A)] 
cYp 

[dB(A)] 
Oprog 

[dB(A)] 
AL 

[dB(A)] 
1 - 2 105,7 104,0 0,5 1,2 1,0 2,1 

Dem LW,oktav im Mode 0 zugehöriges 0ktavspektru 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Lw,üttav 84,8 92,5 97,3 99,2 98,0 93,9 86,8 76,7 

Die WEA 1 darf - entsprechend der Variante 2 der Schallprognose - auch zur Nachtzeit (22.00 
Uhr bis 06.00 Uhr) im Mode 0 mit einem Le,max,0ktav von bis zu 105,7 dB(A) betrieben werden. 

1.3 Die WEA 2 muss - entsprechend der Variante 2 der Schallprognose - zur Nachtzeit (22.00 Uhr bis 

06.00 Uhr) schall- und leistungsreduziert im Mode 502 inklusive eines Toleranzbereiches im Sinne 

der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % entsprechend 
der Formel: 

Le, max, Oktav = LW, Oktav + 1,28 x + a 2 

mit einem Le,max,0ktav von 103,7 dB(A) und einer maximalen Leistung von 5,057 MW betrieben 
werden. 

Hinweis: Berücksichtigte Unsicherheiten und obere Vertrauensbe-
VOfl tL = 1,28 Oges lt. im Tenor aufgeführter reichsgrenze 

Schallimmissionsprognose 
WEA Lemax,Oktav Lw,oktav aR 

1 

up aprog AL 

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] 

2 103,7 102,0 0,5 1,2 1,0 2,1 
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Dem Lw,oav im Mode 502 zugehöriges Oktavspektrum: 

f[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW,Oktav 82,9 90,6 95,4 97,1 96,0 91,9 84,8 74,7 

LW,Oktav: 

Lemox Oktav: 
Op: 

cig: 

ciprog: 

AL = 1,28 0ge5: 

mittlerer Schallleistungspegel und Oktavspektrum laut Herstellerangabe 
maximal zulässiger Oktav-Schallleistungspegel 

Serienstreuung 

Messunsicherheit 

Prognoseunsicherheit 

oberer Vertrauensbereich von 90% 

Die vorgenannten Emissionsbegrenzungen Le,max,Oktav gelten im Rahmen einer messtechnischen 

Überprüfung nach DIN 61400-11 und FGW-Richtlinie als eingehalten, wenn mit dem durch Mes-

sung bestimmten Schallleistungspegel (Lwpd, Messung) und mit der zugehörenden Messunsicherheit 

(OR, Messung) entsprechend folgender Gleichung für alle Oktaven nachgewiesen wird, dass 

Lwo!ct,Messung + 1,28 x UR, Messung ≤ Le,maxOktav. 

Kann der Nachweis nach der vorgenannten Gleichung nicht erfüllt werden, ist ergänzend mit dem-

selben Ausbreitungsrechenmodell der Schallprognose, die der Genehmigung zugrunde liegt, eine 

erneute Ausbreitungsberechnung mit den Oktavschallpegeln der Abnahmemessung durchzufüh-
ren. 

1.4 Die Anlagen dürfen keine immissionsrelevante Impuls- und/oderTonhaltigkeit (≥ 2 dB(A), gemes-

sen nach den Anforderungen der FGW-Richtlinie, aufweisen. Dies gilt für alle Lastzustände. 

1.5 Spätestens eine Woche nach Inbetriebnahme der WEA 2 muss bei der Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion (SGD) Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, Hauptstr, 238, 55743 Idar-Oberstein 

der Nachweis vorgelegt werden, dass zur Nachtzeit (von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) der schallredu-

zierte Betriebsmodus „Mode S02" automatisch eingeschaltet wird und unveränderlich eingestellt 
ist. 

1.6 Der Nachweis, dass der unter Ziffer 1.3 festgeschriebene Schallleistungspegel zur Nachtzeit ein-

gehalten wird, muss innerhalb von 12 Monaten nach Inbetriebnahme der WEA durch Vorlage ei-

nes Messberichts übergeeignete Schallmessungen an den WEA bei der unter Ziffer 1.5 genannten 
Dienststelle erbracht werden. 

1.7 Die Schall-Emissionsmessungen müssen entsprechend der DIN 61400-11 und der FGW-Richtlinie 

durchgeführt werden. Sofern das Messinstitut zu der Einschätzung kommt, dass aufgrund der ört-

lichen Situation ( Bewuchs, Bebauung, Wetterlage Windrichtung etc.) Schall-Immissionsmessun-

gen möglich oder sinnvoller sind, können nach Abstimmung des Messkonzepts mit der unter Ziffer 
1.5 genannten Dienststelle auch lmmissionsmessungen als Nachweis der Einhaltung der Schallan-

forderungen durchgeführt werden. Dabei sind die Vorgaben der TA Lärm (siehe Ziffer 1.1) zu be-
achten. 

1.8 Das Messkonzept zur Durchführung der Schallmessung (z. B. Art, Umfang, Messort und weitere 

Details der Messungen) ist mit der zuständigen immissionsschutzrechtlichen Überwachungsbe-
hörde, der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle, abzustimmen. Das Messkonzept muss die Be-

stimmung der Ton- und ImpulshaItigkeit miteinschließen. 

1.9 Jeder Termin von Schallmessungen an den Anlagen (Emissionsmessungen) oder in der Umgebung 

(Immissionsmessungen) ist der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle mindestens einen Tag vor-

her mitzuteilen. 

Nebenbestimmungen Optische Immissionen/Schattenwurf 

1.10 Durch Einbau einer geeigneten Schattenwurf-Abschalteinrichtung muss jederzeit prüf- und nach-

weisbar sichergestellt sein, dass der von den Anlagen erzeugte Schattenwurf an folgenden Immis-

sionsorten ( 10) nicht zu einer Überschreitung der dort jeweils zulässigen, maximalen Schatten-

wurf-Grenzwerte von insgesamt 30 Stunden im Jahr und/oder 30 Minuten am Tag führt. Dabei ist 

die Vorbelastung durch bestehende Anlagen zu berücksichtigen: 
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1 mmissionsorte 
10 A - S Desloch, Hauptstraße 14 bis 72 
10 T Desloch, In der Eitzenbach 1 ( Flur 16, Flurstück-Nr.33) 
10 U Desloch, Wochenendhaus Am Bruchweg ( Flur 11, Flurstück-Nr. 11/1) 

1.11 Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer und Abschaitzeit müssen von der Schattenwurf-Ab-

schalteinrichtung für jede einzelne Anlage registriert werden. Die registrierten Daten sind min-

destens ein Jahr aufzubewahren und auf Verlangen der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle 
vorzulegen. 

1.12 Störungen oder Defekte an der Schattenwurf-Abschalteinrichtung oder den Helligkeits- bzw. 
Strahlungssensoren müssen sofort in der Leitwarte der Fernüberwachung angezeigt und umge-

hend repariert werden. Bei Ausfall/Defekt der Schattenwurf-Abschalteinrichtung sind die jeweils 
betroffenen Anlagen zu den entsprechenden Jahres- und Tageszeiten, an denen Schattenwurf 
verursacht wird, solange stillzulegen, bis die Reparatur der Schattenwurf-Abschaltautomatik er-

folgt ist. Hierzu ist in jedem Fall, auch ohne spezielle Aufforderung, eine schriftliche Dokumenta-

tion über Abschaltung und Reparatur bei der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle vorzulegen. 

1.13 Über die ordnungsgemäße Installation, Programmierung und Funktionsprüfung der Schatten-

wurfabschaltautomatik und der hierfür erforderlichen Bauteile (z. B. Helligkeitssensoren) ist vor 

Inbetriebnahme der Anlagen ein Prüfzeugnis zu erstellen. Das Prüfzeugnis ist zusammen mit der 

Meldung der Inbetriebnahme der Anlagen bei der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle vorzu-

legen. Bei der Programmierung der Abschaltzeiten darf der möglicherweise vorhandene Bewuchs 

mit Bäumen und Büschen nicht berücksichtigt werden, weil es durch Fällung, Rodung, Windwurf 
etc. zu Änderungen kommen kann. 

Nebenbestimmungen Betriebssicherheit/Eiswurf/Eisabfall 

1.14 Die genehmigten WEA müssen sowohl die DIN EN 61400-1 „Windenergieanlagen" (Ausgabe 2006) 

als auch die DIN EN 50308 „Windenergieanlagen" (Ausgabe 2005) erfüllen. Nachweise hierzu (z. 

B. die sogenannte Typenprüfung) sind von geeigneten Gutachtern mit entsprechenden Erfahrun-

gen (z. B. anerkannt von der DNV, vormals Germanischer Lloyd oder mit Bekanntgabe nach § 29a 
BlmSchG) vor der Inbetriebnahme der WEA zu erstellen und der Genehmigungsbehörde sowie 
der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle vorzulegen. 

1.15 Eisansatz an den Rotorblattern in gefahrcirohender Menge muss zu einer Abschaltung der Anlagen 

führen. Der Betrieb mit entsprechendem Eisansatz an den Rotorblättern ist unzulässig. Zur Scho-
nung der Anlage darf sich der Rotor nach erfolgter » Eis-Abschaltung" im „Trudelbetrieb" drehen. 

1.16 Die Sicherheitseinrichtungen zum Schutz vor Eisabwurf sind mit dem Hersteller der Windenergie-

anlage/der Sicherheitskomponenten unter Berücksichtigung des im Antrag enthaltenen Sachver-

ständigen-Gutachtens (DNV GL - Energy, Report Nr. 75172, Rev. 5 vom 07.01.2019 und DNV GL - 

Energy, Report Nr. 75138 Rev. 6 vom 15.11.2018) so einzustellen, dass sie am Standort zuverlässig 
funktionieren. Hinsichtlich der vorgenommenen Einstellungen an den Sicherheitseinrichtungen 

sind Protokolle ( mit Name, Datum und Unterschrift) zu erstellen und vom Betreiber der Anlage 
dauerhaft aufzubewahren. Auf Verlangen der unter Ziffer 1.5 genannten Dienststelle sind die Ein-
stellungsprotokolle vorzulegen. 

1.17 Der Betreiber der Anlage hat sich in jeder Frostperiode in eigener Verantwortung zu vergewissern, 

ob die Anlage bei entsprechendem Eisansatz zuverlässig abschaltet und ob Gefahren ausreichend 
abgewendet werden. Notwendige Anpassungen sind unverzüglich vorzunehmen und in den Ein-

stellungsprotokollen (mit Name, Datum und Unterschrift) festzuhalten. 

Hinweis:  

Verbleibende Gefahren durch herabfallendes Eis an der nicht in Betrieb befindlichen Anlage sind 

der zivilrechtlichen Verkehrssicherungspflicht zuzuordnen. Berührt das Vorhaben den Pflichten-

kreis mehrerer Verkehrssicherungspflichtiger (Betreiber der Anlage/Eigentümer der Wege) sollte 

der Betreiber der Anlage diese über mögliche Gefahren durch Eisabfall informieren. 
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